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Für Ihre spätere Tätigkeit bei der DRV Bund ist es wichtig, dass Sie in der Lage sind, 
sich mit Gesetzestexten zu befassen, diese zu verstehen und Zusammenhänge 
herzustellen. Ihre diesbezüglichen Fähigkeiten werden wir im Video-Interview prüfen. 

 
In Vorbereitung auf unser Gespräch bitten wir Sie, sich etwas Zeit zu nehmen. 
Bereiten Sie sich vor, indem Sie sich mit den nachfolgenden Gesetzesvorschriften 
befassen. Es handelt sich hierbei um Sachverhalte, die Ihnen in einer zukünftigen 
Tätigkeit bei der DRV Bund tagtäglich begegnen werden. 

 
Wir erwarten, dass Sie sich in Vorbereitung auf unseren Termin mit dem Inhalt der 
Vorschriften auseinandergesetzt haben und wissen, worum es geht. 

 
Gern können Sie sich Notizen oder Übersichten anfertigen, die Sie zur Beantwortung 
unserer Fragen im Gespräch gern heranziehen dürfen. 
 

Hinweise: 
Unsere Fragen werden die Themengebiete versicherungsrechtliche 
Voraussetzungen für Leistungen zur Teilhabe, Zuständigkeit und Haushalthilfe 
betreffen. 

 

Für eine vollständige Beantwortung unserer Fragen reichen die nachfolgend 
aufgeführten Paragraphen des SGB VI absolut aus. Sie müssen keine darüber 
hinausgehende Recherche betreiben. 

 

Viel Erfolg! 
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§ 10 SGB VI: Persönliche Voraussetzungen  

(1) Für Leistungen zur Teilhabe haben Versicherte die persönlichen Voraussetzungen 
erfüllt, 

1. deren Erwerbsfähigkeit wegen Krankheit oder körperlicher, geistiger oder seelischer 
Behinderung erheblich gefährdet oder gemindert ist und  

2. bei denen voraussichtlich  

 a) bei erheblicher Gefährdung der Erwerbsfähigkeit eine Minderung der 
Erwerbsfähigkeit durch Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe 
am Arbeitsleben abgewendet werden kann,  

 b) bei geminderter Erwerbsfähigkeit diese durch Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben wesentlich gebessert oder 
wiederhergestellt oder hierdurch deren wesentliche Verschlechterung abgewendet 
werden kann,  

 c) bei teilweiser Erwerbsminderung ohne Aussicht auf eine wesentliche Besserung 
der Erwerbsfähigkeit durch Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben  

  aa) der bisherige Arbeitsplatz erhalten werden kann oder  

  bb) ein anderer in Aussicht stehender Arbeitsplatz erlangt werden kann, wenn die 
Erhaltung des bisherigen Arbeitsplatzes nach Feststellung des Trägers der 
Rentenversicherung nicht möglich ist.  

 

(2) Für Leistungen zur Teilhabe haben auch Versicherte die persönlichen 
Voraussetzungen erfüllt, 

1. die im Bergbau vermindert berufsfähig sind und bei denen voraussichtlich durch die 
Leistungen die Erwerbsfähigkeit wesentlich gebessert oder wiederhergestellt werden 
kann oder  

2. bei denen der Eintritt von im Bergbau verminderter Berufsfähigkeit droht und bei 
denen voraussichtlich durch die Leistungen der Eintritt der im Bergbau verminderten 
Berufsfähigkeit abgewendet werden kann.  

(3) Für die Leistungen nach den §§ 14, 15a und 17 haben die Versicherten oder die 
Kinder die persönlichen Voraussetzungen bei Vorliegen der dortigen 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt. 
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§ 11 SGB VI: Versicherungsrechtliche Voraussetzungen

(1) Für Leistungen zur Teilhabe haben Versicherte die versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen erfüllt, die bei Antragstellung

1. die Wartezeit von 15 Jahren erfüllt haben oder

2. eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit beziehen.

(2) Für die Leistungen zur Prävention und zur medizinischen Rehabilitation haben
Versicherte die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen auch erfüllt, die

1. in den letzten zwei Jahren vor der Antragstellung sechs Kalendermonate mit
Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit haben,

2. innerhalb von zwei Jahren nach Beendigung einer Ausbildung eine versicherte
Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit aufgenommen und bis zum Antrag
ausgeübt haben oder nach einer solchen Beschäftigung oder Tätigkeit bis zum Antrag
arbeitsunfähig oder arbeitslos gewesen sind oder

3. vermindert erwerbsfähig sind oder bei denen dies in absehbarer Zeit zu erwarten
ist, wenn sie die allgemeine Wartezeit erfüllt haben.

§ 55 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. Der Zeitraum von zwei Jahren nach
Nummer 1 verlängert sich um Anrechnungszeiten wegen des Bezugs von Bürgergeld
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches. Für die Leistungen nach § 15a an
Kinder von Versicherten sind die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt,
wenn der Versicherte die allgemeine Wartezeit oder die in Satz 1 oder in Absatz 1
genannten versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt hat.

(2a) Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden an Versicherte auch erbracht, 

1. wenn ohne diese Leistungen Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit zu leisten
wäre oder

2. wenn sie für eine voraussichtlich erfolgreiche Rehabilitation unmittelbar im
Anschluss an Leistungen zur medizinischen Rehabilitation der Träger der
Rentenversicherung erforderlich sind.

(3) Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen haben auch überlebende
Ehegatten erfüllt, die Anspruch auf große Witwenrente oder große Witwerrente wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit haben. Sie gelten für die Vorschriften dieses Abschnitts
als Versicherte.
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§ 12 SGB VI: Ausschluss von Leistungen

(1) Leistungen zur Teilhabe werden nicht für Versicherte erbracht, die

1. wegen eines Arbeitsunfalls, einer Berufskrankheit, einer Schädigung im Sinne des
sozialen Entschädigungsrechts oder wegen eines Einsatzunfalls, der Ansprüche nach
dem Einsatz-Weiterverwendungsgesetz begründet, gleichartige Leistungen eines
anderen Rehabilitationsträgers oder Leistungen zur Eingliederung nach dem Einsatz-
Weiterverwendungsgesetz erhalten können,

2. eine Rente wegen Alters von wenigstens zwei Dritteln der Vollrente beziehen oder
beantragt haben,

3. eine Beschäftigung ausüben, aus der ihnen nach beamtenrechtlichen oder
entsprechenden Vorschriften Anwartschaft auf Versorgung gewährleistet ist,

4. als Bezieher einer Versorgung wegen Erreichens einer Altersgrenze
versicherungsfrei sind,

4a. eine Leistung beziehen, die regelmäßig bis zum Beginn einer Rente wegen Alters 
gezahlt wird, oder  

5. sich in Untersuchungshaft oder im Vollzug einer Freiheitsstrafe oder
freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung befinden oder
einstweilig nach § 126a Abs. 1 der Strafprozessordnung untergebracht sind. Dies gilt
nicht für Versicherte im erleichterten Strafvollzug bei Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben.

(2) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden nicht vor Ablauf von vier
Jahren nach Durchführung solcher oder ähnlicher Leistungen zur Rehabilitation
erbracht, deren Kosten aufgrund öffentlichrechtlicher Vorschriften getragen oder
bezuschusst worden sind. Dies gilt nicht, wenn vorzeitige Leistungen aus
gesundheitlichen Gründen dringend erforderlich sind.
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§ 51 SGB VI Anrechenbare Zeiten (Auszug)

(1) Auf die allgemeine Wartezeit und auf die Wartezeiten von 15 und 20 Jahren
werden Kalendermonate mit Beitragszeiten angerechnet.

…. 

§ 55 SGB VI Beitragszeiten

(1) Beitragszeiten sind Zeiten, für die nach Bundesrecht Pflichtbeiträge
(Pflichtbeitragszeiten) oder freiwillige Beiträge gezahlt worden sind. 
Pflichtbeitragszeiten sind auch Zeiten, für die Pflichtbeiträge besonderen Vorschriften 
als gezahlt gelten. Als Beitragszeiten gelten auch Zeiten, für die Entgeltpunkte 
gutgeschrieben worden sind, weil gleichzeitig Berücksichtigungszeiten wegen 
Kindererziehung Zeiten oder der Pflege eines pflegebedürftigen Kindes für mehrere 
Kinder vorliegen.

(2) Soweit ein Anspruch auf Rente eine bestimmte Anzahl an Pflichtbeiträgen für eine 
versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit voraussetzt, zählen hierzu auch

1. freiwillige Beiträge, die als Pflichtbeiträge gelten, oder

2. Pflichtbeiträge, für die aus den in § 3 oder § 4 genannten Gründen Beiträge gezahlt
worden sind oder als gezahlt gelten, oder

3. Beiträge für Anrechnungszeiten, die ein Leistungsträger mitgetragen hat.
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§ 5 SGB IX: Leistungsgruppen  
Zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft werden erbracht: 

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,  

2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,  

3. unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen,  

4. Leistungen zur Teilhabe an Bildung und  

5. Leistungen zur sozialen Teilhabe. § 6 SGB IX: Rehabilitationsträger 

§ 6 SGB IX: Rehabilitationsträger 
 

(1) Träger der Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitationsträger) können sein: 

1. die gesetzlichen Krankenkassen für Leistungen nach § 5 Nummer 1 und 3, 

2. die Bundesagentur für Arbeit für Leistungen nach § 5 Nummer 2 und 3, 

3. die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für Leistungen nach § 5 Nummer 1 
bis 3 und 5; für Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 des Siebten Buches die für 
diese zuständigen Unfallversicherungsträger für Leistungen nach § 5 Nummer 1 bis 5, 

4. die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung für Leistungen nach § 5 Nummer 1 
bis 3, der Träger der Alterssicherung der Landwirte für Leistungen nach § 5 Nummer 1 
und 3, 

5. die Träger der Kriegsopferversorgung und die Träger der Kriegsopferfürsorge im 
Rahmen des Rechts der sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden für 
Leistungen nach § 5 Nummer 1 bis 5, 

6. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Leistungen nach § 5 Nummer 1, 2, 4 und 
5 sowie 

7. die Träger der Eingliederungshilfe für Leistungen nach § 5 Nummer 1, 2, 4 und 5. 

(2) Die Rehabilitationsträger nehmen ihre Aufgaben selbständig und 
eigenverantwortlich wahr. 

(3) Die Bundesagentur für Arbeit ist auch Rehabilitationsträger für die Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben für erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit Behinderungen 
im Sinne des Zweiten Buches, sofern nicht ein anderer Rehabilitationsträger zuständig 
ist. Die Zuständigkeit der Jobcenter nach § 6d des Zweiten Buches für die Leistungen 
zur beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nach § 16 Absatz 1 des 
Zweiten Buches bleibt unberührt. Die Bundesagentur für Arbeit stellt den 
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Rehabilitationsbedarf fest. Sie beteiligt das zuständige Jobcenter nach § 19 Absatz 1 
Satz 2 und berät das Jobcenter zu den von ihm zu erbringenden Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben nach § 16 Absatz 1 Satz 3 des Zweiten Buches. Das 
Jobcenter entscheidet über diese Leistungen innerhalb der in Kapitel 4 genannten 
Fristen. 
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§ 74 SGB IX: Haushalts- oder Betriebshilfe und Kinderbetreuungskosten  

(1) Haushaltshilfe wird geleistet, wenn 

1. den Leistungsempfängern wegen der Ausführung einer Leistung zur medizinischen 
Rehabilitation oder einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben die Weiterführung des 
Haushalts nicht möglich ist,  

2. eine andere im Haushalt lebende Person den Haushalt nicht weiterführen kann und  

3. im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe noch nicht zwölf Jahre 
alt ist oder wenn das Kind eine Behinderung hat und auf Hilfe angewiesen ist.  

§ 38 Absatz 4 des Fünften Buches gilt entsprechend. 

(2) Anstelle der Haushaltshilfe werden auf Antrag des Leistungsempfängers die 
Kosten für die Mitnahme oder für die anderweitige Unterbringung des Kindes bis zur 
Höhe der Kosten der sonst zu erbringenden Haushaltshilfe übernommen, wenn die 
Unterbringung und Betreuung des Kindes in dieser Weise sichergestellt ist. 

(3) Kosten für die Kinderbetreuung des Leistungsempfängers können bis zu einem 
Betrag von 160 Euro je Kind und Monat übernommen werden, wenn die Kosten durch 
die Ausführung einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am 
Arbeitsleben unvermeidbar sind. Es werden neben den Leistungen zur 
Kinderbetreuung keine Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 erbracht. Der in Satz 1 
genannte Betrag erhöht sich entsprechend der Veränderung der Bezugsgröße nach § 
18 Absatz 1 des Vierten Buches; § 160 Absatz 3 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 erbringen die landwirtschaftliche 
Alterskasse und die landwirtschaftliche Krankenkasse Betriebs- und Haushaltshilfe 
nach den §§ 10 und 36 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte und 
nach den §§ 9 und 10 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der 
Landwirte, die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft für die bei ihr versicherten 
landwirtschaftlichen Unternehmer und im Unternehmen mitarbeitenden Ehegatten 
nach den §§ 54 und 55 des Siebten Buches. 

§ 38 SGB V: Haushaltshilfe (Auszug) 

(4) Kann die Krankenkasse keine Haushaltshilfe stellen oder besteht Grund, davon abzusehen, sind den 
Versicherten die Kosten für eine selbstbeschaffte Haushaltshilfe in angemessener Höhe zu erstatten. Für 
Verwandte und Verschwägerte bis zum zweiten Grad werden keine Kosten erstattet; die Krankenkasse 
kann jedoch die erforderlichen Fahrkosten und den Verdienstausfall erstatten, wenn die Erstattung in 
einem angemessenen Verhältnis zu den sonst für eine Ersatzkraft entstehenden Kosten steht. 


